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Art. 9 Aufnahmerichtlinie: Beschränkungen
der Bewegungsfreiheit

1. Wortlaut

(1) Die Mitgliedstaaten können erforderlichenfalls aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder,
wenn Fluchtgefahr besteht, zur wirksamen Verhinderung einer Flucht des Antragstellers eine
Entscheidung treffen, dass sich ein Antragsteller nur an einem bestimmten Ort aufhalten darf, der
zur Unterbringung von Antragstellern geeignet ist, und zwar insbesondere

a) bei Antragstellern, die sich nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 in einem
anderen Mitgliedstaat aufzuhalten haben oder

b) bei Antragstellern, die nach ihrer Flucht in einen anderen Mitgliedstaat in den Mitgliedstaat
überstellt wurden, in dem sie sich nach Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351
aufzuhalten haben.

Wurde gemäß diesem Absatz eine Entscheidung getroffen, dass sich ein Antragsteller nur an einem
bestimmten Ort aufhalten darf, wird die Gewährung von materiellen Leistungen im Rahmen der
Aufnahme davon abhängig gemacht, dass sich der Antragsteller tatsächlich an dem betreffenden
Ort aufhält.

(2) Die Mitgliedstaaten können erforderlichenfalls von Antragstellern verlangen, dass sie sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt oder in angemessenen Abständen bei den zuständigen Behörden
melden, ohne dass die Rechte der Antragsteller nach dieser Richtlinie unverhältnismäßig
beeinträchtigt werden.

Solche Meldepflichten können auferlegt werden, um sicherzustellen, dass die in Absatz 1
genannten Entscheidungen befolgt werden, oder um einen Antragsteller wirksam an der Flucht zu
hindern.

(3) Auf Ersuchen des Antragstellers können die Mitgliedstaaten dem betreffenden Antragsteller die
Genehmigung erteilen, sich vorübergehend außerhalb des bestimmten Ortes aufzuhalten, der
gemäß Absatz 1 festgelegt wurde. Die Entscheidung über eine solche Genehmigung ist objektiv
und unparteiisch sowie unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu treffen und im Falle
einer Ablehnung zu begründen.

Ein Antragsteller muss keine Genehmigung einholen, um Termine bei Behörden oder Gerichten
wahrzunehmen, bei denen seine Anwesenheit erforderlich ist. Der Antragsteller hat die zuständigen
Behörden über solche Termine zu informieren.

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen müssen verhältnismäßig sein und
der individuellen Situation des Antragstellers, einschließlich seiner besonderen Bedürfnisse bei der
Aufnahme, Rechnung tragen.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in jeder nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels
getroffenen Entscheidung die dieser zugrunde liegenden sachlichen und gegebenenfalls
rechtlichen Gründe angegeben werden. Die Antragsteller werden schriftlich über eine solche
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Entscheidung sowie über die Verfahren für die Anfechtung der Entscheidung nach Artikel 29 und
über die Folgen eines Verstoßes gegen die durch die Entscheidung auferlegten Pflichten
unterrichtet. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Antragsteller darüber in einer Sprache, die sie
verstehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden darf, dass sie sie verstehen, und
in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher
Sprache unterrichtet. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die nach diesem Artikel
getroffenen Entscheidungen von Amts wegen von einer Justizbehörde überprüft werden, wenn sie
länger als zwei Monate angewandt worden sind, oder dass solche Entscheidungen auf Antrag des
betreffenden Antragstellers gemäß Artikel 29 angefochten werden können.
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